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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.12.2004

Rechtssatz

Die Bestimmung des Art 15 Abs 2 VO (EWG) Nr 3821/85 sieht eine maximale Verwendungsdauer von 24 Stunden pro

Schaublatt vor. Selbst wenn dies in anderen Ländern anders gehandhabt wird, so kann dies den Beschuldigten nicht

befreien, zumal in der oben zitierten Verordnung ein derartiges Vorgehen nicht vorgesehen ist.

Auch wenn der Beschuldigte in Bargen, das ist jener Ort, an dem Beschuldigte seine Ruhezeit angetreten und beendet

hat, gegen die oben zitierte Bestimmung verstoßen hat, so sind sehr wohl die österreichischen Verwaltungsbehörden

zur Verfolgung dieser Übertretung berechtigt, da Tatort gemäß § 134 Abs 1a KFG Ort der Anhaltung (A-2 Südautobahn,

VKP Haimburg) ist.

Schlagworte

Schaublatt, Tatort, Anhalteort als Tatort, Verwendungsdauer des Schaublatts, Ruhezeit

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2004/12/30 KUVS-374/6/2004
	JUSLINE Entscheidung


